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GESETZGEBUNG

Die umsatzsteuerliche Grenze für Kleinbe-

tragsrechnungen steigt rückwirkend ab 2017

von bisher € 150 auf nun € 250. Das bedeu-

tet, dass nur dervollständige Name und die

Anschrift des leistenden Unternehmers, das

Datum, die Menge und Art der Waren oder

der Dienstleistung, der Bruttobetrag und der

anzuwendende Steuersatz anzugeben ist.

Es müssen also nicht wie bei Rechnungen

oberhalb dieserGrenze der Nettobetrag, der

Betrag der Umsatzsteuer in Euro, der Name

und die Anschrift des Leistungsempfängers,

die Steuernummer und eine fortlaufende
Rechnungsnummer enthalten sein.
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Gesetz zur B ürokratieentlastung

Die Wertuntergrenze der Poolabschrei-

bung wird ab 2017 im gleichen Maße erhöht.
Nach dieser Regelung können Wirtschafts-
güter mit Anschaffungskosten zwischen € 250

und € 1.000 in einem Sammelposten erfasst

und auf5 lahre abgeschrieben werden.

Die 0bergrenze für die Möglichkeit der

Sofortabschreibung geringwertiger Wirt-
schaftsgüter (GWG) wird ab 2018 von bisher

€410 auf € 800 erhöht. Sie müssen erst

oberhalb von € 250 (bisher € 150) gesondert

aufgezeichnet werden. Für Beträge unterhalb

von € 250 reicht es, wenn sie ledigtich aus

der Buchführung ersichtlich sind. >

Endtich Entlastung von der stetig
wachsenden Bürokratie. Welcher

Unternehmer wünscht sich das nicht!
Vor allem für Kleinbetriebe haben wir
in dieser Hinsicht gute Neuigkeiten.
Denn das neue Gesetz zur Bürokratie-
entlastung erhöht beispielsweise die

Grenze fi.ir Kleinbetragsrechnungen
und den Wert bis zu dem ,,geringwer-
tige Wirtschaftsgüter" sofort abge-

schrieben werden können. Wie auch

Sie davon profitieren können, erfahren

Sie im nebenstehenden Artikel.
Danach sollten Sie weiterlesen. Denn

das Journal berichtet wieder von

einigen erhellenden Einzelfällen.

Etwa von einem Logopäden, der die

Finanzbehörden davon überzeugen
konnte, dass er die Kosten für ein Büro

in seinem Zuhause teilweise absetzen

kann, obwohI er eigentlich in einer
Praxis arbeitet.
Entscheidungen wie diese zeigen,

dass beim Thema Steuern mit der rich-

tigen Strategie, persönlichem Einsatz

und professioneller Beratung vieles
mögtich ist. Wir untersttitzen Sie gerne

dabei, díe richtigen Antworten dafür

zu finden!

hr Ertoþ ist unser Ziel.

Nach dem ersten Gesetz zur Bürokratieentlastung hat der Gesetzgeber im Mai das zweite

folgen lassen. ln diesem sollen vor altem solche Unternehmen entlastet werden, die typi-
scherweise am meisten von Bürokratie belastet sind, nämlich Betriebe mit 2-3 Mitarbei-

tern.
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Mod e rn e Ve rgütu n gsform en

> Die Aufbewahrungsfrist von Liefer-
scheinen endet ab 2017 bei empfangenen
Lieferscheinen mit Erhalt der Rechnung, bei
abgesandten Lieferscheinen mit Versand
der Rechnung. Die Frist beträgt sechs Jahre
bzw. zehn Jahre, wenn die Lieferscheine als
Buchungsbelege verwendet werden. lst in
der Rechnung ein Verweis auf den Liefer-
schein enthalten, ist dieser Bestandteil
der Rechnung und muss auch künftig wie
die Rechnung selbst 10 Jahre aufbewahrt
werden.

Die Obergren ze zut viertetjährlichen
Abgabe der Lohnsteuer-Anmetdungen
steigt ab 2017 von einer iährlichen Lohn-
steuer von bisher € 4.000 auf € 5.000.

BETRIEBSWIRTSCHAFT

Oberhatb der Grenze von € 5.000 sind die
Lohnsteuer-Anmeldungen monatlich abzu-
geben, unterhalb von € 1.080 jährticher
Lohnsteuer nur einmal im Jahr.

Die auñntändige Schätzung der Beitrags-
werte zur Sozialversicherung jeweils am
d rittletzten Bankarbeitstag eines Monats wird
ab 2017vereinfacht. Die bisherige Schätzung
entfällt. Man kann nunmehr in den meisten
Fällen den Betrag des Vormonats ven¡¡enden.

Føzìt: Dos neue Gesetz bringt viele über-

fällige Vereinfochungen. Vor ollem die ver-
einfachte Schätzung der Beitragswerte zur
Sozi alve rsi ch e ru n g wi rd U ntern e h m e rn vi el
Zeitsparen. t

Variable Bestandteile
Motivationsfördernd ist neben dem Fest-
gehatt die Vereinbarung von variablen
Komponenten. Dabei werden bestimmte
Zielgrößen fixiert, bei deren Erreichen oder
Überschreiten eine zusätzliche Vergütung
ausgelöst wird. Die Zielgröße kann dabei
entweder mitarbeiterbezogen defi niert sein,
wie produktive Arbeitsstunden oder ein
bestimmter Leistungserfolg, Umsatz oder
Deckungsbeitrag des Mitarbeiters.

Oft ist die Leistung aber nicht oder
kaum an eine Person gebunden, sondern
hängt am Team, einer Sparte, einer Abtei-
lung oder dem gesamten Betrieb. Auch in
diesen Fätlen ist eine leistungsabhängige
Zusatzvergütung möglich, die eben an

diesen größeren Einheiten definiert ist.
Die Teamteistung etc. muss dann auf die
Teammitglieder verteilt werden, was am
besten durch den Team- oder Gruppenleiter
erfolgt. I

ABGABENORDNUNG

Keine EDV ohne
Verfah rens-
doku m entation
Die steuerlichen Grundsätze zur
ordnungsmäßigen Führung von Büchern
sowie zum Datenzugriff (GoBD) haben
sich im Zuge dervermehrten Aufzeich-
nungen mittels EDV gewandelt. Deren

Einhattung wird zunehmend von Betriebs-
prüfern kontrolliert, Mängel können die
Finanzvenraltung zur Zuschätzung von
Einnahmen berechtigen.

Verfa h rensdokumentation
Die GoBD schreiben zwingend vor, dass
für jedes angewandte EDV-System eine
übersichtlich gegliederte Verfah rensdoku-
mentation vorhanden sein und aufbewahrt

werden muss. Daraus muss hervorgehen,

was zum Verständnis der EDV notwendig
ist. Die Dokumentation muss verständlich
und für einen sachverständigen Dritten in
angemessener Zeit nachprüfbar sein. Sie

beschreibt den organisatorischen und
technischen Prozess z. B. bei elektroni-
schen Dokumenten von der Entstehung,
Verarbeitung und Speicherung, dem Wie-
derfinden, der maschinellen Auswertbar-
keit sowie die Maßnahmen zur Absiche-
rung gegen Fälschung und Datenverlusten.

Außerdem ist nachzuweisen, dass die in
der Dokumentation beschriebenen the-
oretischen Verfahren in der Praxis auch
tatsächlich angewendet werden.

I nternes Kontrollsystem (lKS)

Zur Einhaltung der Ordnungsmäßigkeit
der Buchführung, des Belegwesens, der
Prüfung von Eingangs- und Ausgangsrech-
nungen, einer etwaigen Kassenführung
und derverwendeten Programme hat man

die tatsäch tiche Handhabung aufzuzeich-
nen, zu kontrollieren und deren Durchfüh-
rung zu protokottieren. Dazu gehört, wer
zu welchen Teitbereichen Zugriff hat, dass
Fehlerhinweise beachtet werden, ob auf
Ptausibitität geprüft wird, wie Bank- und
Kassenbestände abgestimmt werden und
wie eine Verfälschung von Programmen,
Daten und Dokumenten verhindert wird.

Fdzit: Haben Sie keine Angst vor der
Komplexität der Vorschriften. Eine auch
nur einfache Beschreibung der Abldufe
ist besser, als nichts zu machen. I

Gute Mitarbeiter zu finden und in der Firma zu halten, ist zunehmend eine wichtige
Anforderung für ieden Unternehmer.

Viele Statistiken zeigen: Gutes Betriebs-
klima, Sicherheit am Arbeitsplatz, Aner-
kennung derTätígkeit im betriebtichen und
außerbetrieblichen Umfeld, Zukunftsfähig-
keit der Branche, Vereinbarkeit von Familie
und Beruf, Mögtichkeiten von Kinderbetreu-
ung, möglichst nahe Schulsysteme, Erreich-

barkeit der Arbeitsstätte und bezahlbarer
Wohnraum in der Umgebung sind a[[es ent-
scheidende Kriterien der Mitarbeitermotiva-
tion. Gute Bezahlung gehört auch dazu, ist
aber nur eines von ihnen.

Der Mix machts
Nurgute Fixgehälterzu zahlen, istzu wenig.
Stark im Kommen sind Nebenleistungen wie
Zuschüsse für Kindergärten und zur Gesund-
heitsprophylaxe, betriebtiche Altersvor-
sorge, Dienstwägen und Übernahme von
Kosten fürAus- und Weiterbitdung. Darüber
hinaus sind sie oft steuer- und sozialversi-
cherungsfrei oder begünstigt.

Wir beraten Sie gerne: Tel. (o84r) gf 44 - oK n ru ILE,I L A N G E R



Finanzausgleich nach wilder Ehe
Auch nach Beendigungeiner nichtehelichen lebensgemeinschaft (NEL) kann ein
Partner einen finanzietlen Ausgleich fordern, soweit er leistungen erbracht hat, die zu
dauerhaftem Vermögen des anderen geführt haben.

RECHT

Die Partner einer NEL wohnten gemeinsam

im Haus der Frau. Der Mann hatte € 40.000
in die lmmobilie investiert und € 5.000 in
ein Homeoffice sowie verschiedene Möbet.
Nach 1,5 Jahren wurde die Beziehung been-
det, der Mann zog aus und forderte einen
Ausgleich seiner erbrachten finanziellen
Leistungen.

Voraussetzungen eines Anspruchs auf
Bereicherung
Der Fall ging bis zum brandenburgischen
Oberlandesgericht, das einen Anspruch
zum Teil anerkannte, der aber durch zwi-
schenzeitliche Übernahme des Darlehens
des Klägers ausgeglichen war. Nach den
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Richtern kommt ein Bereicherungsanspruch
dann in Betracht, wenn Leistungen über das
hinausgehen, was das tägliche Zusammenle-
ben ermöglicht. Für den Leistungsempfänger
besteht die Pflicht zur Herausgabe nur dann,
wenn der mit der Leistung bezweckte Erfolg
(weiteres Zusammenleben) nicht eingetreten
ist. Das ist nur bezüglich sotcherZuwendun-
gen der Fatl, die deutlich über das hinaus-
gehen, was die Gemeinschaft Tag für Tag
benötigt. Die lnvestítionen ins Grundstück
haben zwar zu einer Wertsteigerung gefü hrt.
Da die Frau aber nach derTrennung das Dar-
lehen des Partners zur Finanzierung seiner
Ausgaben übernommen hatte, konnte keine
Bereicherung mehr festgestellt werden. I

EINKCIMMENSTEUER

Wann steht ein
Arbeitsplatz zur
Verfügung
Ein l-ogopäde mit vier Angestellten
wollte dle Kosten eines häuslichen
Arbeitszimmers geltend machen.
Mit der Begründung, dass er
vertrauliche Tätigkeiten in den
angemieteten Praxisräumen nicht
verrlchten könne.

Generell sind derartige Kosten unbe-
schränkt abzugsfähig, wenn das
Arbeitszimmer den Mittelpunkt der
gesamten beruflichen Betätigung
bildet, was aber hier nicht der Fall

war. Bis zu€1.250 jährlich kann nur
derjenige absetzen, dem sonst kein
anderer Arbeitsplatz zur Verfügung
steht. Nach Auffassung des Finanz-
amts war das nicht der Fall, denn der
Steuerpflichtige hätte ja seine Büroar-

beit auch in den Behandtungsräumen
der Angestellten ausüben können.

Arbeitsplatz muss zumutbar sein
Da sich die Parteien nicht einigten,
ging der Fall bis vor das höchste deut-
sche Steuergericht. Dieses gab dem
Ktäger Recht. Arbeitsplatz ist zwar
grundsätzlich jeder 0rt, der zur Ertedi-
gung büromäßiger Arbeiten geeignet

ist. Er muss aber so beschaffen sein,
dass der Nutzer auf das häusliche
Arbeitszimmer nicht angewiesen ist.
lst die Nutzung des anderen Arbeits-
platzes in der Praxis aber so einge-
schränkt, dass der Steuerpflichtige
in seinem häuslichen Arbeitszimmer
einen nicht unerheblichen TeiI seiner
beruflichen und betriebl¡chen Tätig-
keit verrichten muss, kommt das
Abzugsverbot nicht zum Tragen. Der
Platz in der Praxis ist für einen Abzug
schädlich, wenn er ihn im erforder-
lichen Umfang auch nutzen kann.
Dem steht für ihn aber die fehtende
Vertraulichkeit entgegen, weit er den
Platz fi¡r Lohnabrechnungen oder
sonstige Verwa ltungsarbeiten wäh-
rend der normalen Arbeitszeit gar
nicht nutzen konnte. I
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EINKOMMENSTEUER

Zusam m enveran lagu ng trotz Tren n un g
Auch eín räumlich dauernd getrennt lebendes Paar kann dieVoraussetzungen für die
steuerlich günstige Zusammenveranlagung erfüllen.

Zwei Steuerpflichtige hatten 1991 geheira-

tet und im gleichen Jahr auch einen Sohn
bekommen. 2001 war die Ehefrau zusam-
men mit dem Kind aus der gemeinsamen
Wohnung ausgezogen. Sie nahmen jahre-

lang trotzdem die Vorteile der Zusammen-
veranlagung wahr. Für das Jahr 2012wurde
eine Betriebsprüfung durchgefüh rt, welche
die Verantagungsform wegen des dauerhaf-
ten Getren ntlebens verneinte.

Das Eheteben wird moderner
Die Ehegatten wehrten sich. Die Sache ging
vor das Finanzgericht Mi.lnster, das ihnen
aber Recht gab. Eine Zusammenveranla-
gung ist nach der Rechtsprechung möglich
bei Ehegatten, die beide unbeschränkt ein-

kommensteuerpftichtig sind und nicht dau-
ernd getrennt leben. Ehegatten leben dann
dauernd getrennt, wenn eine gemeinsame
Lebensge m ei nschaft (räu m lich e, pe rsön lich e

und geistige Gemeinschaft) fehtt oderwenn es

keine gemeinsame Wirtschaftsgemeinschaft
(gemeinsame Erledigung derwirtschaft tichen
Fragen des Zusammenlebens) mehr gibt. Das
ist im Rahmen einerWürdigung des Gesamt-
bilds der Verhättnisse zu überprüfen. Die
Richtersahen das getrennte Wohnen als nicht
hinderlich. Denn in der heutigen Zeit sind
auch Formen des Zusammenlebens bei einer
räumlichen Trennung,,living apart togethef.
üblich geworden, die früher aufgrund wirt-
schaftlicher oder sozialer Zwänge nicht ohne
weiteres reatisierbarwaren. I
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EINKOMMENSTEUER

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat die bisherige Berechnungsmethode der zumutbaren

Betastung bei außergewöhnlichen Belastungen (agB) wie beispietsweise Arztkosten

auf revotutionäre Weise geändert.
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ARBEITSRECHT

Beteidigung
rechtfertigt
fristlose Kündigung
Die Benennung seines Chefs ats

soziales A...toch kann auch in einem

[angiålhrigen Arbeitsverhättnis bei

einem Familienbetrieb eine fristtose
Kündigung rechtfertigen. 5o entschied

kürzlich das Landesarbeitsgericht

Schleswig-Hotstein.

Ein 62-iähriger war bei einem kleinen

Gas- und Wasserinstallationsbetrieb
seit 23 .lahren beschäftigt. Er äußerte,

dass der Geschäftsführer gerne den Chef

raushängen lasse und dass sich dessen

Vater und früherer Geschäftsführer ihm

gegenüber wie ein A...benommen habe.

Auf die Aufforderung des Monteurs in

einem gereizten Wortwechsel, ihn doch

zu kündigen, antwortete der Chef: Damit

wir dann als soziale A...1öcher dastehen'

Es folgte als Antwort des Arbeitnehmers,

dass die Firma das sowieso schon sei.

Dem folgt eine dreitägige Freistellung

von der Arbeit. Als der Arbeitnehmer
sich auch dann noch nicht entschuldigt
hatte, wurde eine fristlose Kündigung

ausgesprochen. Dagegen wehrte sich der

Monteur und ging vor Gericht.

Über die Zumutbarkeit eines
Arbeitsverhättnisses
Ein Arbeitsverhättnis kann nur aus wich-

tigem Grund fristtos gekündigt werden.

Dabei kommt es darauf an, ob eine Fort'

setzung des Arbeitsverhältnisses unzu'

mutbar ist.
Eine fristlose Kündigung dient der

Vermeidung zukünftiger Vertragsverlet-

zungen. Grobe Beleidigungen können

nach Aussage des Gerichts eine fristlose

Kündigung rechtfertigen. Dabei müssen

aber a[[e Umstände beachtet werden.

Von Bedeutung sind hier der betriebliche

bzw. branchenübliche Umgangston und

inwieweit eventuell der Arbeitgeber die

Auseinandersetzung mitverursacht hat.

lm vorliegenden Fal[ zeigt das Verhatten

des Ktägers ein hohes Risiko weiterer

Vertragsverletzungen. Er war auch nicht

einsichtsfähig. Aus a[[ diesen Gründen

wurde die fristlose Kündigung für wirksam

angesehen. t

Zumutbare Betastung
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7u ag9 ist im Gesetz geregelt: Erwachsen

einem Steuerpftichtigen größere Aufwen-

dungen a[s der überwiegenden Mehrzahl

der Steuerpflichtigen, wird auf Antrag die

Einkommensteuer dadurch ermäßigt, dass

der Teil der Aufwendungen, der die zumut-

bare Belastung Libersteigt, abgezogen wird.

Dies wird bisher in drei Stufen bis € 15.340,

bis € 51.130 und darüber nach einem

bestimmten Prozentsatz des Gesamtbetrags

der Einkünfte und abhängig von Famlllen-

stand und Kinderzahl bemessen.

Berechnungsbeispiel
Diese Vorschrift hat die Finanzverwaltung

bisher dahingehend ausgelegt, dass sobald

der Gesamtbetrag der Einkünfte eine der
genannten Grenzen überschreitet, sich die

zumutbare Belastung insgesamt nach dem

Einkommen

2t

höheren Prozentsatz richtet, im Beispiel

4o/o, weil die Einkünfte von € 51.835 den

Grenzbetrag von € 51.130 übersteigen' An

dieser Ermittlung hätt der BFH nicht mehr

fest. Die Gesetzesbestimmung ist nach sei-

ner Auffassung vielmehr so zu verstehen,

dass nur der Tei[ des Gesamtbetrags der

Einkünfte, der den ieweiligen Grenzbetrag

übersteigt, mit dem jeweils höheren Pro-

zentsatz belastet wird.

Fdzìt: Da das lJrteil im luni zotT für allge-

mein anwendbor erklcirtwurde, ist es in ollen

noch offenen Föllen, also auch fürvorherige
lahre gültig. Auch wenn verschíedene

Fi n a nztimter di e n eue Berech n u n g s m eth o de

schon anwenden, raten wir trotzdem dazu,

offene Sochverhalte entsprechend zu über-

prüfen. I

blsher

o/to €

Beìspiel: zumutbare Belastung bei eìnem Gesamtbetrag der Eìnkünfte von € 51.835

neu

15.340,00

35,790,00'

705,00

51.835,00

o/a

2

3

4

€

306,80

1.O73,70

28,20

1.408,70 4 2.073,40

Arztbesuche sind teuer. Die Neuregelung sol[ chronisch Kranke unterstützen.Häufige
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